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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

23.07.2004 

Geschäftszahl 

2004/02/0002 

Rechtssatz 

Die vom abgestürzten Arbeitnehmer vorgenommene Arbeit an der provisorischen Abdeckung der Dachluke 
gehört - auch bei nur gelegentlicher Benutzung als "Transportloch" - jedenfalls zu den vom Schutzumfang des § 
87 Abs. 3 BArbSchV 1994 umfassten "Arbeiten auf Dächern". 


